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Beschränkte Möglichkeiten der Vater schaftsanfechtung 
eines biologischen Vaters verfassungsgemäß

Das Bundesverfassung gericht 
hat die bisherige Recht-
sprechung zur Vater schafts-
anfechtung durch den biologi-
schen Vater bekräftigt. Es ist mit 
dem Elternrecht des Art. 6 Abs. 
2 GG vereinbar, den biologi-
schen Vater von der Anfechtung 
auszuschließen, um eine beste-
hende rechtlich-soziale Familie 
zu schützen.

Der Beschwerdeführer des zu-
grunde liegenden Falls ist über-
zeugt, biologischer Vater einer 
Tochter zu sein, die in die Ehe 
ihrer Mutter mit einem ande-
ren Mann hineingeboren wur-
de. Der Ehemann ist rechtlicher 
Vater des Kindes. Die Beziehung 
der Mutter zum Beschwerde-
führer endete, als das Kind vier 
Monate alt war. Seit das Kind 

elf Monate alt ist, lebt es mit der 
Mutter, deren Ehemann und mit 
den minderjährigen Geschwis-
tern in einem gemeinsamen 
Haushalt.

Sozial-familiäre Beziehung 
zwischen dem Kind und  

seinem rechtlichen Vater steht 
Anfechtung entgegen

Eine Vaterschaftsanfechtungs-
klage des Beschwerdeführers 
blieb erfolglos; zur Begründung 
verwiesen die Fachgerichte im 
Wesentlichen darauf, dass die 
sozial-familiäre Beziehung zwi-
schen dem Kind und seinem 
rechtlichen Vater einer Anfech-
tung entgegenstehe. Hiergegen 
wendet sich der Beschwerdefüh-
rer. Er hält den Gesetzgeber für 
verpflichtet, einem biologischen 

Vater die rechtliche Elternstel-
lung einzuräumen, wenn hier-
durch im konkreten Einzelfall 
weder Kindeswohl noch Famili-
enfrieden gefährdet seien.

Ausschluss des mutmaßlich 
biologischen Vaters von der 
Vaterschaftsanfechtung mit 

Elternrecht vereinbar

Das Bundesverfassungsgericht 
begründete seine Entscheidung 
damit, dass der Beschwerdefüh-
rer nicht dargelegt habe, dass 
die angegriffenen Entscheidun-
gen seine Grundrechte verletz-
ten. Das Bundesverfassungsge-
richt hat bereits im Jahr 2003 
entschieden, dass es mit dem 
Elternrecht nach Art. 6 Abs. 
2 GG vereinbar sei, den mut-
maßlichen biologischen Vater 
von der Vaterschaftsanfechtung 
auszuschließen, was im Übri-
gen auch der jüngeren Recht-
sprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrech-
te entspricht. Dies gelte auch, 
wenn der mutmaßliche biologi-
sche Vater vorträgt, vor und in 
den Monaten nach der Geburt 
eine sozial-familiäre Beziehung 
zum Kind aufgebaut zu haben. 
In diesem Fall stehe ihm aber 
ein Recht auf Umgang mit dem 
Kind zu, das sich aus Art. 6 Abs. 
1 GG ableitet.
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Terence Weber siegt beim Alpencup in Predazzo

Predazzo/ Geyer. Er hat es 
schon wieder getan. Beim Al-
pencup der Nordischen Kom-
binierer im italienischen Pre-
dazzo knüpfte Terence Weber 
natlos an seine Erfolge der letz-
ten Wochen an. Letzten Sams-
tag gelang dem geyerischen 

Nachwuchs-Ass nach Platz 2 
im Springen mit einer hervor-
ragenden Laufleistung über 10 
km der Tagessieg. Auch am Fol-
getag war der Erzgebirger über 
die 5 km gut unterwegs und 
belegte am Ende Rang 3. Damit 
baute Weber seine Führung in 

der Gesamtwertung weiter aus. 
Nach Abschluss der Wettkämp-
fe wurde der Nordische Kom-
binierer nun zudem offiziell als 
Teilnehmer der Junioren-WM 
vom 27.1. bis 2.2.2014 in Val di 
Fiemme nominiert.  ja
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